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Dieselpartikelfilter und staatliche Förderung 06.04.2009

Sehr geehrte Kunden!

Mit Inkrafttreten der neuen Mautverordnung seit dem 01.01.2009 bezahlen schwere Nutzfahrzeuge
mit nachgerüstetem Dieselpartikelfilter deutlich weniger Maut.
Für die meisten Nutzfahrzeuge bieten wir eine geeignete Nachrüstung mit Filtersystemen.
Für Nutzfahrzeuge der Klasse S1 (EURO-1) bis S3 (EURO-3) wird mit der Einstufung als "PMK-2" die
Klasse S4 (EURO-4) erfüllt und damit die "grüne Feinstaub-Plakette" erteilt.
Damit haben Sie in Umweltzonen freie Fahrt!

Im Durchschnitt liegt dieser finanzielle Vorteil bei 4,2 Cents pro mautpflichtigem KM.
Dies gilt nicht nur für nachgerüstete Nutzfahrzeuge mit EURO 3, sondern auch für Fahrzeuge mit
EURO 2 Motoren. Damit amortisiert sich die Investition der Filternachrüstung bei einer
jährlichen Laufleistung von 100.000 km bereits nach weniger als 2 Jahren.
Die Filternachrüstung spart aber nicht nur Mautgebühr, sondern erhöht auch den Restwert des
Fahrzeuges.

Rechenbeispiel bei der Nachrüstung am Actros OM 501 mit Euro2

Dieselpartikelfilter 5.070,00 €
Arbeitslohn ca. 378,00 €

----------------
5.448,00 €

Mautersparnis in Höhe von 8,4 Ct/KM entspricht bei einer Fahrleistung von 65.000 KM im BAB-
Betrieb 5.460,00 €

Hinweis: Die Wartungskosten für die Filterreinigung belaufen sich bei einer durchschnittlichen
Fahrleistung von 120.000 KM auf ca. 0,4 Ct/KM.
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Nutzen Sie zudem noch bis zum 15. Mai 2009 die staatliche Förderung
zum Einbau der Partikelfilter!
Gefördert werden Unternehmen des Güterkraftverkehrs, d.h. Straßentransportunternehmen mit
"schweren Nutzfahrzeugen", die ausschließlich für den Gütertransport bestimmt sind und deren
zulässiges Gesamtgewicht mindestens 12 Tonnen betragen. Die Unternehmen erhalten einen
Zuschuss in Höhe von jährlich bis zu 33.000.-€ maximal aber 100.000.-€ in drei Steuerjahren. Der
Förderhöchstbetrag ist abhängig von der Unternehmensgröße. Als Kriterium für diese Größe gilt die
Anzahl der auf das Unternehmen zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge zu einem bestimmten
Stichtag. Für das laufende Förderjahr 2009 ist dies der 31. Oktober 2008.

Zur Berechnung, wie viel Förderbeitrag es für die von den Unternehmen vorgesehenen Maßnahmen
gibt, sind zwei wesentliche Kennzahlen relevant:

 Zum einen der im jeweiligen Unternehmen vorhandene Bestand an schweren
Nutzfahrzeugen zum Stichtag 31.10.2008,

 Zum anderen die Anzahl der Fahrzeuge, bei denen eine entsprechende Maßnahme
durchgeführt werden soll, z.B. die Nachrüstung mit einem Partikelfilter.

D.H.:
Pro vorhandenes schweres Nutzfahrzeug im Unternehmen ist in der Richtlinie ein Fördersatz von bis
zu € 600 festgesetzt. Der Förderhöchstbetrag für ein Unternehmen errechnet sich nun aus der Anzahl
der vorhandenen schweren Nutzfahrzeuge, multipliziert mit 600. Bei zum Beispiel einem Bestand von
zehn Fahrzeugen ergäbe sich damit ein Förderhöchstbetrag von € 6.000 pro Jahr.

Für die konkret vorgesehene(n) fahrzeugbezogenen Maßnahme(n) selbst gilt nun, dass pro schweres
Nutzfahrzeug, an dem die Maßnahme(n) durchgeführt wird (werden), in unserem Fall beispielsweise
der Einbau eines Partikelfilters, ein Höchstbetrag von € 2.000 gilt. Mehr als dies kann an Förderung
je Fahrzeug nicht erhalten werden.

Beim BAG (Bundesamt für Güterverkehr) stehen die entsprechenden Anträge zur Verfügung. Sie
können auf dem Postweg beim BAG (Postfach 190180, 50498 Köln) angefordert oder online
abgerufen werden.

Die Nachrüstung mit Partikelfiltern finden Sie im Antragsformular unter "3. Angaben zu den
Fördermaßnahmen".
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Die Anträge können ab sofort und müssen spätestens prinzipiell bis zum 31. März des Jahres
gestellt werden, in dem mit der zu fördernden Maßnahme begonnen werden soll.

Für das laufende Jahr 2009 wurde wegen der brandneuen Förderrichtlinie die Antragsfrist bis zum 15.
Mai verlängert. Für den Zeitpunkt der Antragstellung ist das Eingangsdatum des Antrages beim
Bundesamt für Güterverkehr maßgeblich.

Beim 15. Mai 2009 handelt es sich um eine Ausschlussfrist. Wer bis zu diesem Datum keinen
Förderantrag gestellt hat, verliert unweigerlich die Fördermöglichkeit für das Jahr 2009. Die
Förderung verfällt ungenutzt.

Zur Antragsstellung benötigen sie folgende Unterlagen :

 einen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsvordruck ;

 einen Nachweis über den Bestand an schweren Nutzfahrzeugen im Unternehmen zum
31. Oktober 2008, z.B. Anlagenverzeichnis, Aufstellung der zum Zwecke der
Mauterhebung bei Toll Collect registrierten Fahrzeuge oder
Zulassungsbescheinigungen;

 die Erklärung über die Anerkennung der De-minimis-Verordnung als Rechtsgrundlage
und die Einhaltung der geltenden Förderhöchstgrenzen

Das BAG hält Informationen auf seiner Website, über eine Hotline oder per E-Mail-Abfrage
bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Georg Beilharz u.Sohn GmbH & Co. KG

Sämtliche Angaben und Informationen ohne Gewähr.


